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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1990

Norm

MRG §12 Abs2 A

MRG §46 Abs2

Rechtssatz

Es ist der Zweck der in § 12 MRG normierten P4icht des abtretenden und des übernehmenden Mieters, vom

vereinbarten Mietrechtsübergang Anzeige zu erstatten, daß der nach § 46 Abs 2 MRG ab dem dem Eintritt folgenden

Zinstermin bestehende Anspruch auf Mietzinserhöhung vom Vermieter rechtzeitig geltend gemacht werden kann.
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